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Firma Bruno Skokanitsch e.K. 

-Kippbedingungen- 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie gerne über unsere aktuellen Kippbedingungen informieren. 

Wir bitten Sie, uns jegliche Anlieferungen vorab per Herkunfts- und Asbestfreiheitsnachweis anzukündigen. Bitte beachten Sie 

auch die nötigen Probeberichte, Nachweise und Sonstige Unterlagen bei zu legen. 

Mit dem Befahren des Betriebsgeländes gilt unsere Betriebsordnung. 

Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 

Es werden ausschließlich Materialien aus selektiv zurück gebauten Bauwerken angenommen. Die anfallenden mineralischen 

Abfallarten sind stofflich getrennt zu halten und Fremdstoff frei und separiert anzuliefern. Die Abfälle sollen vorwiegend dem 

Recycling zugeführt werden. Für Beton/ Wandteile, die eine Kantenlänge über 50 cm haben, müssen wir einen 

Zerkleinerungszuschlag berechnen.  

 

Es sind ausschließlich Abfälle zur Verwertung zulässig, die nach Vorankündigung mittels Herkunfts- und 

Asbestfreiheitsnachweis folgenden Abfallschlüsselnummern zu zuordnen sind: 

• 17 01 01 – Beton 

• 17 01 02 – Ziegel 

• 17 01 07 – Gemische aus Beton, Fliesen und Keramik mit Ausnahme jener, die unter 17 01 06* 

• 17 05 04 – Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 

 

Zur Verfüllung kann nach Vorankündigung mittels Herkunftsnachweis folgender Abfall angefahren werden: 

• unbedenklicher Bodenaushub bei dem aufgrund seiner Herkunft Z.0 Zuordnungswerte vorausgesetzt werden. 

• Beprobtes Bodenmaterial, das den Zuordnungswert Z.0 nicht überschreitet 

 

• Gemischter Bauschutt mit Herkunfts- und Asbestfreiheitsnachweis (= 1 Formular, inkl. aller zuführender Nachweise), 

Analytik mit Probenahme nach LAGA PN 98/ Vorerkundung, der auf Grund seiner Beschaffenheit nicht zur 

Wiederverwertung geeignet ist. Der Zuordnungswert Z1.1 darf nicht überschritten werden. Das mineralische Gemisch 

muss aus einem selektiven Rückbau stammen und ist störstofffrei anzuliefern.  

 

Die schlussendliche Freigabe, des angelieferten Materials erfolgt stets nach dem abgeschlossenen Kippvorgang durch das 

Personal vor Ort. Die Entscheidung, das Material abzulehnen und gegen eine Gebühr wieder auf zu laden ist nach dem 

Kippvorgang zulässig. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, per Telefon, persönlich vor Ort oder  

per Mail (b.skokanitsch@skokanitsch-tiefbau.de) weitere Informationen, Preise und Formulare finden Sie auch auf unserer 

Internetseite, diese soll ab Januar wieder verfügbar sein. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anlieferung 

Firma Skokanitsch 


